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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Rüthen 
 

Weitergabe von Daten in besonderen Fällen und Widerspruchsrecht gegen die Daten-
übermittlung 
 
Nach den §§ 36 Abs. 2, 42 Abs. 3 sowie 50 Abs. 5 des Bundemeldegesetzes (BMG) haben die 
Meldebehörden einmal jährlich die Einwohner durch öffentliche Bekanntmachung über ihr Wi-
derspruchsrecht zu unterrichten.  
 
Es wird deshalb darauf hingewiesen, dass jeder Einwohner gemäß § 50 Abs. 5 BMG der Wei-
tergabe der zu seiner Person gespeicherten Daten widersprechen kann, und zwar 
 
1. an Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang 

mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs der 
Wahl oder Abstimmung vorrangehenden Monaten,  
 

2. an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk über Alters- und Ehejubiläen (Altersjubiläen sind 
der 70. Geburtstag und jeder weitere fünfte, ab dem 100. Geburtstag jeder, Ehejubiläen sind 
das 50. und jedes folgende Ehejubiläum) und  
 

3. an Adressbuchverlage zur Herausgabe von Adressverzeichnissen in Buchform. 
 
Gemäß § 36 Abs. 2 BMG ist eine Datenübermittlung von Daten zu Personen, die im nächsten 
Jahr volljährig werden, nach § 58 c Abs. 1 Satz 1 des Soldatengesetzes an das Bundesamt für 
Personalmanagement der Bundeswehr nur zulässig, soweit die Betroffenen nicht widerspro-
chen haben. Auf das Widerspruchsrecht wird hiermit ausdrücklich hingewiesen.  
 
Die Meldebehörde darf einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben Daten regelmäßig übermitteln. Gemäß § 42 Abs. 3 BMG wird hiermit auf das Wider-
spruchsrecht zur Datenübermittlung an öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften hingewie-
sen.  
 
Ein Widerspruch gegen die Weitergabe der gespeicherten Daten (Übermittlungssperre) ist 
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift mit der Angabe, gegen welche Datenübermittlung 
widersprochen werden soll, an die Stadt Rüthen, Fachbereich 2 – Ordnungswesen, Jugend und 
Soziales -, Hochstraße 14, 59602 Rüthen, zu richten.  
 
Wichtig:  
Bereits vorliegende Widersprüche bleiben selbstverständlich bestehen.  
 
 

Rüthen, den 22.10.2024 
 
 
 
          gez. 
 
     - Weiken – 

Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Rüthen 

 
34. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Rüthen  
 
Schlussbekanntmachung gemäß § 6 Abs. 5 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), 
i.V.m. den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994 S.666), 
- es gelten die z. Z. gültigen Fassungen - 
 
 
Die Stadtvertretung Rüthen hat in ihrer Sitzung am 04.07.2024 die Änderung Nr. 34 des Flä-
chennutzungsplanes der Stadt Rüthen einschl. der Begründung vom 19.06.2024 mit dem Um-
weltbericht, dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag und dem Fachbeitrag zur FFH-
Verträglichkeitsprüfung, jeweils von März 2024, sowie dem Ingenieurgeologischen Gutachten 
(19.09.2023) und dem Hydrogeologischen Gutachten 10/2023 beschlossen. 
  
Die 34. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Rüthen hat auf Ebene der vorbereiten-
den Bauleitplanung die Schaffung von Planungsrecht für die Errichtung von zwei modernen 
Windenergieanlagen westlich der Ortslage Meiste zum Inhalt (siehe Übersichtsplan). 
Damit soll der ortsansässige Betrieb MeisterWerke unterstützt werden, der mit dem durch die 
Windräder erzeugten Strom bis zur Hälfte des eigenen Strombedarfs decken könnte. Damit 
würde ein wesentlicher Bestandteil der betrieblichen Stromversorgung „dekarbonisiert“ und auf 
eine zukunftssichere und klimaschonende Erzeugung umgestellt. 
Aus regionaler Sicht folgt die 34. Änderung des Flächennutzungsplanes (Ausweisung Sonder-
gebiet für Windenergie) dem Interesse einer auf Rüthener Verhältnisse angepassten Windener-
gieplanung, der Bekämpfung des Klimawandels und der gleichzeitigen Unterstützung der all-
gemein angestrebten Energiewende. 
 

 
  Geltungsbereich der 34. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Rüthen 
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  Bereich der 34. Änderung mit Sondergebietsdarstellung für Windenergie 

 
Die Bezirksregierung Arnsberg hat mit Verfügung vom 08.08.2024, 
Az.: 35.02.75.01-001 die 34. Änderung des Flächennutzungsplanes genehmigt. 

- - - - - 
 
Mit der Veröffentlichung der 34. Änderung des Flächennutzungsplanes wird diese wirksam. 
 
Die 34. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Rüthen mit Begründung (einschließlich 
Anlage) und der zusammenfassenden Erklärung über die Art und Weise, wie die Umweltbelan-
ge und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung im Bauleitplan berücksich-
tigt wurden und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht 
kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, wird ab sofort bei der Stadt-
verwaltung Rüthen, Fachbereich 3 - Stadtentwicklung während der allgemeinen Dienststunden 
zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. 
 
Ebenso sind die Unterlagen gemäß § 6a Abs. 2 BauGB ab sofort auf der Homepage der Stadt 
Rüthen unter 
https://www.ruethen.de/leben-in-ruethen/bauen-wohnen/bauleitplanung/rechtskraeftiger-
flaechennutzungsplan.html 
einsehbar. 
 
Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 
 

- - - - - 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des 
Baugesetzbuches nur in den unter § 214 Abs. 1, 2 und 3 BauGB genannten Fällen beachtlich 
ist. 
 
Von diesen werden wiederum die meisten Mängeltatbestände unbeachtlich, wenn sie nicht in-
nerhalb eines Jahres seit Erscheinungsdatum der hier vorliegenden Bekanntmachung gegen-
über der Stadt Rüthen schriftlich und unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind. 
 

- - - - - 
 

https://www.ruethen.de/leben-in-ruethen/bauen-wohnen/bauleitplanung/rechtskraeftiger-flaechennutzungsplan.html
https://www.ruethen.de/leben-in-ruethen/bauen-wohnen/bauleitplanung/rechtskraeftiger-flaechennutzungsplan.html
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Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen oder anderer Vorschriften beim Zustan-
dekommen dieser Flächennutzungsplanänderung nach Ablauf eines Jahres seit Veröffentli-
chung dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die 34. Änderung des Flächennutzungsplanes ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Rüthen, 13.08.2024 
 
 
 
 
   gez.  - Weiken - 
   Bürgermeister 
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Hinweisbekanntmachung über die Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbandes 

„Südwestfalen-IT“ 
 

Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 12.06.2024 die 4. Änderung der Neufassung 
der Verbandssatzung vom 19.12.2017 beschlossen. Die Änderung ist im Amtsblatt für den Re-
gierungsbezirk Arnsberg Nr. 28 vom 13.07.2024 unter lfd. Nr. 372 auf Seite 285 bekannt ge-
macht worden. 
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Zwangsversteigerungen 

 
Vom Amtsgericht Warstein wird auf einige Zwangsversteigerungen hingewiesen. Einzelheiten 
sind im Bekanntmachungskasten des Rathauses, Hochstraße 14, Rüthen ausgehängt. 
 


